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Bebauungsplan Nr. 8 für das Gebiet „Oberes Flürlein“, Gemeinde Illesheim - Behör-
denbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zum Bebauungsplan nehmen wir im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung. 

 

Träger der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 3 BauGB): Gemeinde Illesheim 

 

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 8 für das Gebiet „Oberes Flürlein“ 

 

Frist für die Stellungnahme: 12.09.2025 (§ 4 Abs. 1, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB) 

 

Träger öffentlicher Belange:  Wasserwirtschaftsamt Ansbach 

Dürrnerstraße 2 

91522 Ansbach 

Tel. 0981/9503-0 
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1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 

Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können: 

 

nicht relevant 

 

2. Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 

BauGB auslösen: 

 

nicht relevant 

  

3. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes, die den o.g. 

Plan berühren können mit Angabe des Sachstandes: 

 

nicht relevant 

  

4. Rechtliche und fachliche Hinweise und Empfehlungen 

 

4.1 Oberirdische Gewässer 

 

nicht relevant 

 

4.2 Überflutungen in Folge von Starkregen 
 

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden 

Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden (§ 37 Abs. 1 WHG). 

 

4.3 Grundwasser und Grundwasserflurabstand 

 

Amtliche Grundwasserstände sind im Bereich des Bebauungsplans nicht bekannt. Wird bei der 

Erschließung Grundwasser angeschnitten, so ist bereits für eine vorübergehende Ableitung eine 

wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Das ständige Ableiten von Grund-, Schicht- oder 

Quellwasser ist verboten. Verschmutzungen des Grundwassers aufgrund der Bauarbeiten sind 

durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu verhindern. 

 
Hinweis zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie / Erdwärmesonden 

Wenn eine Nutzung von oberflächennaher Geothermie / Erdwärmesonden im Baugebiet geplant 

ist, empfehlen wir die Niederbringung einer Erkundungsbohrung sowie die Erstellung eines 

Fachgutachtens. Diese Informationen können für die Planung von einer oder mehrerer benach-

barter Erdwärmesonden-Anlagen dienen, um eine gegenseitige Beeinflussung der Bauwerke zu 

vermeiden und Kosten für die Bauherren zu senken. Das Fachgutachten / die Erkundungsboh-

rung kann beispielsweise durch die Gemeinde beauftragt und dann i.d.R. als Nachweis für das 

gesamte Baugebiet herangezogen werden. 

Ob Ausschlusskriterien für den Bau von Erdwärmesonden im Baugebiet vorliegen, kann im Vor-

feld gerne beim Wasserwirtschaftsamt Ansbach (erdaufschluss@wwa-an.bayern.de) angefragt 

werden. 
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4.4 Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) (§ 2 Abs. 5 BBodSchG), Verdachtsflächen (§ 2 

Abs. 4 BBodSchG), Altlastenverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 6 BBodSchG) 

 

Dem WWA Ansbach liegen - nach interner Überprüfung des Flächenumgriffs - keine Informatio-

nen über Altlasten bzw. zu schädlichen Bodenveränderungen vor. 

 

4.5 Vorsorgender Bodenschutz 

 

Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtli-

chen und technischen Anforderungen (z. B. Bundesbodenschutzverordnung, Ersatzbaustoffver-

ordnung, Deponieverordnung) maßgeblich. Die Versiegelung von Flächen ist auf ein Mindest-

maß zu beschränken. 

 

4.6 Wasserversorgung 

 

Bei der Erschließung ist darauf zu achten, dass jederzeit genügend Trink- und Löschwasser in 

ausreichender Qualität, Quantität und ausreichendem Druck zur Verfügung steht. 

 

4.7 Abwasserentsorgung (§§ 48 und 54 ff. WHG) 

 

Häusliches Schmutzwasser  

Die Abwasserentsorgung wird über die öffentliche Kanalisation sichergestellt. Auch die Leis-

tungsfähigkeit des weiterführenden Kanalnetzes sowie eine ausreichende Mischwasserbehand-

lung sind sicherzustellen. 

 

Es ist darauf zu achten, dass Fremdwasser (Quell-, Drän- und Schichtenwasser sowie Nieder-

schlagswasser aus Außeneinzugsgebieten) nicht der Kanalisation und somit der Kläranlage zu-

fließt. 

 

Gewerbliches Schmutzwasser 

Angaben zu Anfall und Art von gewerblichem Schmutzwasser sind nicht gemacht. Wir verweisen 

in diesem Zusammenhang auf die Abwasserverordnung und das eventuelle Erfordernis einer 

Indirekteinleitergenehmigung für das Einleiten von gewerblichem Schmutzwasser in die öffentli-

che Kanalisation. 

 

Niederschlagswasser 

Nach § 55 (2) WHG ist Niederschlagswasser möglichst ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder 

direkt in ein Oberflächengewässer einzuleiten.  

 
Das Baugebiet wird im Trennsystem erschlossen. Für das bestehende benachbarte Baugebiet 

„Mittleres Flürlein“ liegt eine wasserrechtliche Erlaubnis vor. Das anfallende Niederschlagwasser 

wird über das Regenrückhaltebecken RRB Süd gedrosselt, über eine Verrohrung und einen Ent-

wässerungsgraben zum RRB Nord geleitet und in das Gewässer Aisch eingeleitet.  

 

Das erforderliche Rückhaltevolumen ist zu überprüfen und das Wasserrecht anzupassen. 
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5. Zusammenfassung 

 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Bedenken, 

wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden. 

 

 

Wasserwirtschaftsamt Ansbach 

Ansbach, den 08.09.2025 

 

gez. Moßhammer 

Baurat 
 

 

 


